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Haft beschloß
innerdienstliches Leiterdokument im Mf S, mit 
dem auf der Grundlage des Vorliegens der gesetz- 
lieben Voraussetzungen und der politisch.-opera
tiven Notwendigkeit die Entscheidung über die 
Einholung eines Haftbefehls gegen eine straftat
verdächtige Person getroffen wird.

Haftentlassene
Gesamtbezeichnung für Personen, die aus den 
S traf Vollzugseinrichtungen, des Ministeriums des 
Innern nach Verbüßen einer Strafe mit Freiheits
entzug oder aus den Untersuchungshaf tans tal ten 
des Ministeriums für Staatssicherheit bzw. des 
Ministeriums des Innern nach Wegfall der straf
prozessualen Voraussetzungen entlassen worden 
sind.H. sind gemäß den Befehlen und Weisungen des 
Ministers für Staatssicherheit durch das MfS 
unter operative Kontrolle zu nehmen bzw. bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
unter —► Operative Personenkontrolle zu stel
len, um einer weiteren Begehung von Straftaten 
vorzubeugen.
Dies erfordert ein Zusarnnenwirken mit den zu
ständigen Dienststellen der Deutschen Volkspo
lizei, da diese ebenfalls entsprechend den 
Dienstvoreohriften des Ministers des Innern 
Kontrollen gegenüber Haft entlassenen ausüben.
Haf tentlassene DDR-Bürger sind in diesem Zusammenhang bei der Wiedereingliederung in das ge
sellschaftliche Leben (Eingliederung in ein 
entsprechend geeignetes Arbeitskollektiv, 
Sicherung einer weiteren erzieherisch positi
ven Einflußnahme auf den H. ) durch die Abt. Innere Angelegenheiten, Betriebe und gesell
schaftliche Kräfte im Zusammenwirken mit der 
operativen Diensteinhalt des MfS zu unterstüt
zen.
Der Begriff H. entspricht nicht den Rechtsvor
schriften des Ministeriums des Innern der DDR, 
nach denen zwischen aus den S traf Vollzugsein- 
richtungen und den aus Untersuchungshaf tans tal- 
ten entlassenen Bürgern unterschieden wird.

Handlung, operativ bedeutsame
eine bewußte, zielgerichtete Aktivität, die 
durch Inhalt, Verlauf und Ergebnis die Sicher
heit sinter essen des Staates der DDR berührt 
und deshalb in die Verantwortung des MfS fällt. 
Sie kann einmalig und isoliert oder als Teil einer komplexen Tätigkeit auftreten.


